
Erläuterungen (öffentlich) 

 

4. Antrag der CDU Fraktion zur Bildung einer „Zukunftswerkstatt 

Digitalisierung“; Beschluss. 

 

Sachverhalt: 

 

Die CDU Gemeinderatsfraktion hat mit Schreiben vom 26.09.2018 folgenden 

Antrag bei der Verwaltung eingereicht: 

 

  



Gemäß § 34 der GemO in Verbindung mit § 13 Abs. 2 der Geschäftsordnung 

ist auf Antrag einer Fraktion oder eines Sechstels der Gemeinderäte ein 

Verhandlungsgegenstand auf die Tagesordnung spätestens der 

übernächsten Sitzung des Gemeinderats zu setzen. Die 

Verhandlungsgegenstände müssen zum Aufgabengebiet des Gemeinderats 

gehören. Der gleiche Verhandlungsgegenstand darf nicht innerhalb der 

letzten sechs Monate behandelt worden sein. 

Der Antrag der CDU Fraktion steht nach § 34 GemO zum Beschluss. 

 

Hinweis der Verwaltung:  

Im Antrag der CDU Fraktion sind als mögliche Produktstellen zur Verrechnung 

die Produkte „1120 Organisation und EDV“ sowie „1110 Steuerung“ genannt. 

Diese Haushaltsstellen sind allerdings rein für die verwaltungsinterne 

Organisation, EDV und Steuerung vorgesehen. Aus Sicht der Verwaltung soll 

die von der CDU-Fraktion angestrebte Zukunftswerkstatt aber eine Art 

„Leitbild“ darstellen, in dessen Konzipierung auch Bürger, Schulen, Vereine, 

Selbstständige etc. mit eingezogen werden sollen. Insofern wäre die zu 

verwendende Produktstelle „11140900 Lokale Agenda (Leitbild)“ die 

Passende. Im diesjährigen Haushalt sind hierfür keine Mittel vorgesehen und 

müssten daher gegebenenfalls in den nächsten Jahren eingeplant werden. 

 

Schn 


